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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober und FreundeInnen vom 3. Dezember 1991, 

Zl. 2072/ J-NRj9l fIStel rung von "Oldtimern'! im 

Rahmen der Verschärfung von Umweltnormen für Alt

kraftfahrzeuge" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage l: 
"Welche Maßnahmen sind aus 
plant, um eine Verschärfung 
fahrzeuge durchzusetzen ?" 

der Sicht Ihres Ministeriums ge
der Umweltnormen für (Alt-)Kraft-

Aus der Sicht meines Ressorts sind Maßnahmen für eine Ver

SChärfung der Umweltnormen für "Oldtimer" nicht geplant, da 

eine Veränderung der "Oldtimer" aus technischer Sicht kaum 

möglich ist und aus 

Kraftfahrzeuge eine 

Gründen der Erhaltung 

Verfälschung nicht 

dieser historischen 

zweckmäßig ist. 

Darüberhinaus ist auf Grund ihrer geringen Fahrleistung auch 

ihr Beitrag zur Umweltbelastung gering. 

Zu Frage 2: 
"Welche Änderungen der Besteuerung sind von Seiten Ihres Mini
steriums geplant, um die Emissionen aus dem Bereich der Kraft
fahrzeuge zu reduzieren ?n 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in die Kompetenz des Bun

desministers für Finanzen. 
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Zu Frage 3: 
IIWerden Sie im Rahmen dieser Reformen bestrebt sein, Oldtimer 
(Ilhistorische KraftfahrzeugelI) gesondert zu behandeln 1 11 

Eine gesonderte kraftfahrrechtliche Behandlung der 1I0ldtimer ll 

(historische Kraftfahrzeuge) wird insoferne weiterhin beste

hen, weil für diese erhaltungswürdigen Fahrzeuge im Hinblick 

auf deren Abweichungen von den geltenden technischen Normen 

Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. 

Wien, 
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